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Checkliste: Ihre Erholungsbeihilfen müssen folgende 4 Voraussetzungen erfüllen
	VORAUSSETZUNG
	LIEGT VOR

	1. Die Erholungsbeihilfen überschreiten pro Jahr und Mitarbeiter nicht die folgenden Freigrenzen:
· für den Mitarbeiter selbst maximal 156 €
· für seinen Ehegatten maximal 104 €
· für jedes Kind des Mitarbeiters maximal 52 €
Für einen verheirateten Mitarbeiter mit einem Kind ist also eine Erholungsbeihilfe von maximal 312 € pro Jahr pauschalierungsfähig. Übersteigt Ihre Zahlung die Beträge allerdings auch nur um einen Cent, ist die gesamte Leistung lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtiges Entgelt.
	☐
	2. Die Erholungsbeihilfen werden entweder in Form von Barzuschüssen für einen Urlaub des Mitarbeiters gewährt oder als Unterbringung in Erholungseinrichtungen Ihres Unternehmens oder in Form von anderen Sachleistungen.
	☐
	3. Bei Barzuschüssen erhält der Mitarbeiter die Erholungsbeihilfe zeitnah (maximal 3 Monate) vor oder nach seinem Urlaub. Dann unterstellt die Finanzverwaltung automatisch, dass es sich tatsächlich um eine Erholungsbeihilfe und nicht einfach um irgendeine Barzahlung an den Mitarbeiter handelt. Sie brauchen nicht zu kontrollieren, ob die Zu-wendung tatsächlich für Erholungszwecke verwendet wird – beispielsweise anhand von Quittungen etc.
	☐
	4. Sie haben die Zuschüsse mit dem Beschäftigten nicht als Entgeltbestandteil vereinbart. Der Mitarbeiter erhält die Zahlung zusätzlich zum regulären Entgelt. Eine Voraussetzung für die Lohnsteuerpauschalierung ist die „Zusätzlichkeit“ der Erholungsbeihilfen zwar nicht, um Beitragsfreiheit zu erreichen, darf Ihr Unternehmen diese aber nicht im Rahmen einer Entgeltumwandlung auszahlen.
	☐
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